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Honoraransätze Sportcamps (ab 1.1.2026)  
 

Honorarbezüger:innen 
 
Grundsätzlich gelten alle Personen, welche von PluSport Honorar beziehen, während der Campdauer als Angestellte von 
PluSport Behindertensport Schweiz. 
 

1. Honorarstufen 
 

Leitende Stufe 1 - Qualifikation Leiter:in Sport+Handicap Polysport oder Schwimmsport, Disabled Snowsport Guide 
- Assistenz-Leiter:in Sport+Handicap mit Berufsbildung in Sport, Therapie oder Leiter-/ 
  Trainerqualifikation anderer Sportorganisationen 
- Reise- und Sportcampsleiter:in (nur für Einsätze als Hauptleiter:in) 

Leitende Stufe 1s - Disabled Snowsport Specialist (nur für Einsätze in Schneesportcamps) 
 
Leitende Stufe 2  - Assistenz-Leiter:in Sport+Handicap oder entsprechender Fachausbildung 

- Reise- und Sportcampsbegleiter:in  
- Personen mit Berufsausbildung in Sport, Therapie oder Leiter-/Trainerqualifikation 
  anderer Sportorganisationen 
 

Leitende Stufe 3  - Übrige (Grundeinstufung) 
 
Die obige Aufzählung der verschiedenen Qualifikationen ist nicht abschliessend. 
 

Funktion Honorarbezüger Ausbildung Honorar/Tag 

Hauptleiter:in 

Stufe 1 Siehe oben 200.-- 

Stufe 1s Siehe oben 230.-- 

Stufe 2 Siehe oben 185.-- 

Stufe 3 Grundeinstufung 175.-- 

Techn. Leiter:in 

Stufe 1 Siehe oben 165.-- 

Stufe 1s Siehe oben 190.-- 

Stufe 2 Siehe oben 155.-- 

Stufe 3 Grundeinstufung 145.-- 

Leiter:in 

Stufe 1 Siehe oben 120.-- 

Stufe 1s Siehe oben 140.-- 

Stufe 2 Siehe oben 100.-- 

Stufe 3 Grundeinstufung   75.-- 

Verpflegung 
Hauptkoch / Hauptköchin 130.-- 

Küchenhilfe   75.-- 

Transport Chauffeur / Chauffeuse 110.-- 
 

Assistenz-Leitende, Leitende Sport+Handicap Polysport/Schwimmsport sowie Disabled Snowsport Guides und Specialists, 
deren Ausweis sistiert wurde (Weiterbildungspflicht nicht erfüllt), werden auf die Honorarstufe 3 zurückgesetzt. Sobald sie  
eine anerkannte Weiterbildung absolviert haben, wird die entsprechende Honorarstufe 1 oder 2 reaktiviert. 
 

2. Richtlinien 
 
Hauptkoch-/köchin und Bis 10 Personen (Teilnehmende und Leitende): 1 Hauptkoch/-köchin 
Küchenhilfen Bis 20 Personen (Teilnehmende und Leitende): 1 Hauptkoch/-köchin + 1 Küchenhilfe 
 Ab  21 Personen (Teilnehmende und Leitende): 1 Hauptkoch/-köchin + 2 Küchenhilfen, oder 
  2 Hauptköche/-köchinnen 
Chauffeur/Chauffeuse Für Velokurse mit Begleitfahrzeug kann ein/e erfahrene/r Chauffeuse/Chauffeur eingesetzt  
 werden. 
Praktikant:innen Personen, welche von ihrer Ausbildung her ein Praktikum absolvieren müssen, erhalten die 
 Reisespesen sowie Kost und Logis vergütet. Ausländischen Praktikant:innen werden die  
 Reisespesen ab der Schweizer-Grenze zurückerstattet. 
 
Technische Leiter:in Ab 10 Teilnehmenden kann eine technische Leitung eingesetzt werden. 
 
Betreuungsaufwand Als Richtlinie gilt sowohl für Menschen mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderung ein 
  Leiter:innen- und Teilnehmer:innen-Verhältnis von 
  1:5 für Menschen mit leichter Behinderung 
  1:3 für Menschen mit mittlerer Behinderung 
  1:1 für Menschen mit schwerer Behinderung 
 


